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— Anordnung vom 4. Juni 1970 über den termin
lichen Ablauf zur Vorbereitung und Durchfüh
rung der perspektivischen Industriepreisplanung 
im Rahmen der Ausarbeitung des Perspek
tivplanentwurfs 1971—1975 (GOBI. II S. 384).

5. Die nachstehenden, im Gesetzblatt der Deutschen 
Demokratischen Republik veröffentlichten Rechts
vorschriften des Ministerrates gelten auch für das 
Planjahr 1971:

— Beschluß vom 11. Dezember 1968 über das Aus
gleichsverfahren für volkseigene Betriebe 
(GBl. II S. 1073),

— Beschluß vom 21. Mai 1969 über die Verwirk
lichung des ökonomischen Systems des Sozialis
mus bei der Bildung von volkseigenen Kombi
naten in Industrie und Bauwesen und die Ge
staltung der Beziehungen zwischen den volks
eigenen Kombinaten und ihren Betrieben für 
1969/1970 (GBl. II S. 293),

— Beschluß vom 10. Dezember 1969 zur weiteren 
Gestaltung der Aufgaben, Rechte und Pflichten 
der volkseigenen Kombinate im Planjahr 1970 
(GBl. II 1970 S. 19).

Berlin, den 31. März 1971

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t о p h 
Vorsitzender

Der Minister der Finanzen 

B ö h m

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission

S c h ü r e r

Zweite Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die Produktionsfondsabgabe

vom 23. April 1971

Auf Grund des § 1 Abs. 2 und des § 7 der Verord
nung vom 16. Dezember 1970 über die Produktions
fondsabgabe (GBl. II 1971 S. 33) wird zur Angleichung 
der Bestimmungen über die Produktionsfondsabgabe 
an den Beschluß vom 16. Dezember 1970 über die Pla
nung und Leitung des Prozesses der Reproduktion der 
Grundfonds — Auszug — (GBl. II 1971 S. 1) folgendes 
bestimmt:

§ 1
(1) § 3 Abs. 1 Buchst, а der Ersten Durchführungs

bestimmung vom 16. Dezember 1970 zur Verordnung 
über die Produktionsfondsabgabe (GBl. II 1971 S. 34) 
wird um folgende Ausnahme ergänzt:

• 1. DB vom 16. Dezember 1970 (GBl. II 1971 Nr. 4 S. 34)

der Grundmittel bei Generalauftragnehmern im 
volkseigenen Bauwesen und bei General- und 
Hauptauftragnehmern im Industrieanlagenbau, 
die ausschließlich der Durchführung der Lei- 
tungs- und Koordinierungstätigkeit der GAN 
und HAN dienen.“

(2) § 3 Abs. 1 Buchst, e der Ersten Durchführungs
bestimmung vom 16. Dezember 1970 zur Verordnung 
über die Produktionsfondsabgabe erhält folgende neue
Fassung:

,,e) alle materiellen Umlaufmittel der Konten
gruppen 10 bis 18 und die planmäßigen Saison
bestände,

mit Ausnahme

— von zweckgebundenem, aus besonderen Mit
teln zu finanzierendem Material (Konten
gruppe 12);

— des Bestandes an unfertigen wissenschaftlich- 
technischen Arbeiten (Konto 135);

— von gebildeten Wirtschaftsreserven bei wich
tigen Erzeugnissen bis zur Höhe der staat
lichen Auflage;

— der im Rahmen und bis zur Höhe der vom 
zuständigen Minister bestätigten Konzeptio
nen für die Vorratsproportionierung gebilde
ten liefer- und verbraucherseitigen Vorräte 
bei ausgewählten Erzeugnissen (staatlich ver
bindliche Mindestvorräte);

— von Beständen an unvollendeter Bau- und 
Montageproduktion aus Kooperationsleistun
gen bei Hauptauftragnehmern im volkseige
nen Bauwesen;

— der materiellen Umlaufmittel, die ausschließ
lich zur Durchführung der Leitungs- und 
Koordinierungstätigkeit der GAN und HAN 
erforderlich sind, einschließlich der Bestände 
an unvollendeter Bau-, Montage- und Aus
rüstungsproduktion bei Generalauftragneh
mern im volkseigenen Bauwesen und bei 
General- und Hauptauftragnehmern im In
dustrieanlagenbau.“

§ 2

Die bei den General- und Hauptauftragnehmern aus 
der Veränderung der Bezugsbasis der Produktions
fondsabgabe gegenüber dem Jahresvolkswirtschafts
plan 1971 entstehenden Mehrgewinne sind wie nicht 
durch eigene ökonomische Leistungen erzielte Ge
winne gemäß Abschn. II Ziff. 2 der Finanzierungs
richtlinie für 1971 vom 31. Dezember 1970 (GBL П 1971 
S. 41) zu behandeln.

§3

(1) Die General- und Hauptauftragnehmer sind ver
pflichtet, die Grund- und UmlaufmitteL die der Durch
führung der Leitungs- und Koordinierungstätigkeit 
der GAN und HAN dienen und für die nach den Be
stimmungen des § 1 dieser Durchführungsbestimmung 
keine Produktionsfondsabgabe zu planen ist. im Rech
nungswesen eindeutig und exakt nachweisbar abzu
grenzen.


